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Änderung der Allgemeinen Zulassungsordnung für 
grundständige Studiengänge 

Technischen Universität Braunschweig 

von den Fakultätsräten der Fakultäten 1 bis 6 be

der Allgemeinen Zulassungsordnung für grund

der Technischen Universität Braunschweig 

gemacht. 

am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 

02.06.2007, in Kraft. 



Änderung zur Allgemeinen Zulassungsordnung für grundständige Studiengänge der 
Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschweig 

Die Allgemeine Zulassungsordnung fOr grundständige Studiengänge der Technischen Uni
versität Braunschweig (hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 414 vom 05.11.2006) wird 
wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Im Rahmen des Auswahlverfahrens gemäß § 2 Abs. 2 wird eine Verfahrensnote nach 
dem Grad der in der Hochschulzugangsberechtigung ausgewiesenen Qualifikation (Durch
schnittsnote) in Kombination mit der Punktzahl zweier Unterrichtsfächer (umgerechnet als 
Note) des letzten Schulhalbjahres ermittelt. Falls keine Halbjahreszeugnisse ausgestellt wer
den, sind Punktzahl und Noten von zwei entsprechenden Unterrichtsfächern des letzten 
Schuljahres oder, falls auch kein solches Zeugnis vorliegt, des Abschlusszeugnisses (Zeug
nis der HZB) zu Grunde zu legen." 
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Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


